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RS OGH 1996/4/23 1Ob509/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.04.1996

Norm

ZPO §14 Ba

GmbHG §52

Rechtssatz

Erklärt eine Kommanditgesellschaft, die von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung beschlossene Erhöhung des

Stammkapitals zu übernehmen, und schließen die Gesellschaften einen darauf bezogenen Sacheinlagevertrag, kann

ein auf die Feststellung der Rechtsunwirksamkeit der Übernahmserklärung und des Sacheinlagevertrags bezogenes

Klagebegehren nur gegen die Gesellschaften als einheitliche Streitpartei erhoben werden.
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